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Gemeinde Herzebrock-Clarholz

Bebauungsplan Nr. 212 "Herzebrock-Mitte I" - VI/01. Änderung

Begründung

Der Rat der Gemeinde Herzebrock-Clarholz hat in seiner Sitzung am 20.12.1990 
beschlossen, den Bebauungsplan Nr. 212 "Herzebrock-Mitte 1" zu ändern.

Die Änderung betrifft den nordöstlichen Teil des Bahngeländes. Der rechtsver
bindliche Bebauungsplan Nr. 212 weist die angesprochene Fläche noch als Bahn
anlagen (nachrichtliche Darstellung) aus. Es wird beabsichtigt, die Flächen für 
Bahnanlagen in Grundstücksflächen bzw. überbaubare Flächen im hier festgesetzten - 
Mischgebiet umzuwidmen.

Die umzuwidmenden Flächen sind bereits von der Deutschen Bundesbahn veräußert 
worden. Die Zufahrten für die Fläche unmittelbar an der Clarholzer Straße werden 
auf die vorhandenen Zufahrten beschränkt.

Im Hinblick auf eine anstehende Umnutzung dieser Flächen soll hier ein entspre
chendes Bebauungsplanänderungsverfahren durchgeführt werden.

Da sich die Bebauungsplanänderung auf das Plangebiet und die Nachbargebiete nur 
unwesentlich auswirkt, kommt das verkürzte Normal verfahren zur Anwendung (§ 3 
Abs. 1 Ziff. 2 BauGB).

Herzebrock-Clarholz, den 15. MAI 91
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